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64. Jahrgang/Nummer 20	�  Samstag, 16. Mai 2026

Freitag, 15. Mai 2026, 
20.00 Uhr, Forum 

LUCY VAN KUHL
Geschickt verpackt

Wir leben in einer Zeit, in der oft die Ver-
packung wichtiger als der Inhalt scheint: 
Jeder einfache Schokoriegel wird durch 
Werbung zum exklusiven Geschmacks-
event, der Hausmeister bekommt statt ei-
ner Lohnerhöhung exklusiv den Titel Facili-
tymanager und die Liebe hüpft nicht mehr 
wie früher mit Amors zufälligem Pfeil, son-
dern maßgeschneidert und algorithmen-
basiert über Tinder und Parship in unser 
Leben.

Der deutsche Heinz Günter verpackt sich im Frankreichur-
laub plötzlich in Ringelshirt und Baskenmütze und wundert 
sich, dass er trotz Baguette unter beiden Armen nicht als 
Jean Pierre gesehen wird...
Verpackung ist eben nicht alles.

Lucy van Kuhl verpackt ihre Erkenntnisse in 
ihrem fünften Programm auch äußerst  
geschickt: 

Aberwitzige Betrachtungen werden in 
sanfte Klavierklänge gehüllt, winzigkleine 
Randbeobachtungen mit dem großen 
poetischen Vergrößerungsglas versehen 
und die Tristesse eines Altersheims verwan-
delt sich durch einen Mantel aus Fantasie 
plötzlich in eine mitreißende Ü80-Party.
Zarte Melancholie trifft auf krachenden 
Unfug, klassisches Klavier auf Boogie Woo-
gie und wenn Sie glauben, dass so etwas 
nicht miteinander harmoniert – Lucys über-
bordende Fantasie ist ein starkes leuch-
tendes Geschenkband, mit dem sie all das 
spielend leicht zusammenhält und – sehr 
geschickt verpackt.

VVK 24,00 Euro (inkl. 10 % VVKG), AK 27,00 Euro
www.reservix.de, Rathaus Hüttlingen, 
Tourist-Information Aalen
www.lucy-van-kuhl.de 
Veranstalter: Gemeinde Hüttlingen

Unsere besondere Bewirtung an diesem Abend: Geschickt verpackt – geschickt verbackt
Als Zeichen für mehr Nachhaltigkeit bieten wir unseren Besucherinnen und Besuchern an diesem Abend Backwaren 
der Bäckerei Stollenmeier zu fairen Preisen an, die sonst nicht mehr in den Verkauf gegangen wären. Freuen Sie sich 
auf eine abwechslungsreiche Auswahl von süß bis herzhaft.

Herzlichen Dank an die Bäckerei Stollenmeier für die freundliche Unterstützung. 

Kocherknie kann Kultur
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Gemeindeverwaltung Hüttlingen
Telefon: 0 73 61 97 78-0, Telefax: 0 73 61 7 12 20
E-Mail: gemeinde@huettlingen.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Freitag 	   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag	 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag	   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
	 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr	
Mittwoch 	 geschlossen  

Stadtradeln-Tour mit Bürgermeisterin Monika Rettenmeier

Aufgrund der aktuellen Wettervorhersagen mit Regen 
und Kälte ist es sicher nicht angenehm, zu radeln. 

Als Alternative möchten wir alle zum Mitradeln einladen: 

Freitag, 22. Mai 2026, Start 15.00 Uhr  
am Naturerlebnisbad Niederalfingen

Wohin uns die 30 bis 40 Kilometer lange Tour führen wird, 
ist eine Überraschung. Der gemeinsame Abschluss ist im 
Wanderheim des Schwäbischen Albvereins.

Wir bitten zur besseren Planung um Anmeldung per 
E-Mail an susanne.keller@huettlingen.de bis Donnerstag, 
21. Mai 2026. Es sollten sich bitte auch alle erneut an-
melden, die für die Stadtradeln-Tour am 16. Mai 2026 
angemeldet waren und bei der Überraschungstour da-
bei sein möchten. 

Jede Teilnehmerin und Teilnehmer ist selbst für ein ver-
kehrssicheres Rad verantwortlich. Zudem verringert das 
Tragen eines geeigneten Helms das Verletzungsrisiko. Die 
Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und ist kostenlos. 

Radelnde unter 16 Jahre dürfen nur in Begleitung  
Erwachsener teilnehmen. 

Wir freuen uns auf viele Radlerinnen und Radler, die mit 
uns die Strecke fahren.

Noch kein Stadtradler? 
Auch während der drei Stadtradeln-Wochen ist noch eine Anmeldung möglich. 
Keiner muss auf der Strecke bleiben: Solo-Radlerinnen und Solo-Radler sind im Offenen Team herzlich willkommen. 
Wer Hilfe bei der Anmeldung braucht oder noch Fragen hat, darf sich bei Susanne Keller, Telefon 07361 9778-20 
melden. 

Sei dabei: Anmeldung unter www.stadtradeln.de/huettlingen und mitradeln.

Jeder Kilometer zählt. 

Schweren Herzens sagen wir die geplante 
Radtour für Samstag, 16. Mai 2026, ab. 
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Corinna Pollak 

Corinna Pollak absolviert seit Montag, 4. Mai 2026, ihr 
Vertiefungspraktikum mit dem Schwerpunkt „Ordnungs-
verwaltung“ im Rathaus. Im Rahmen ihres dreieinhalb-
jährigen Studiums im Studiengang Public Management 
unterstützt sie uns bis Freitag, 14. August 2026. 

Bürgermeisterin Monika Rettenmeier (rechts) wünschte 
viel Freude und Erfolg.

Mitgliederwerbeaktion des 
    DRK-Kreisverbandes Aalen 

Der DRK-Kreisverband Aalen e. V. führt vom 25. Mai 2026 
bis 5. Juli 2026 im gesamten Ostalbkreis eine Mitglieder-
werbeaktion durch. 
In diesem Zeitraum sind Studierende im Auftrag des DRK 
unterwegs, die von Tür zu Tür gehen und die Bürgerinnen 
und Bürger über die Arbeit des Kreisverbandes informie-
ren. Ziel ist die Gewinnung neuer Fördermitglieder. 

Die Werbenden sind 
• 	an Rotkreuz-Kleidung erkennbar, 
• 	führen eine offizielle DRK-Werbevollmacht mit sich, 
• 	nehmen kein Bargeld und keine Sachspenden ent-

gegen. 

Wir bitten die Bevölkerung um Beachtung. 

Vorbeugungsmaßnahme  
Eichenprozessionsspinner

Am Montag, 18. Mai 2026, beginnen die Arbeiten zur 
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners in Hüttlingen 
und in den Teilorten. Die Arbeiten mittels Spezialverneb-
lungsverfahren mit Turbinengebläse werden durch die 
Firma Forst Fix aus Waldstetten durchgeführt. 

Zur erfolgreichen Bekämpfung von freifressenden 
Schmetterlingsraupen wird das biologische Insektizid 
Foray® ES eingesetzt. Dieses wirkt bis zu zehn Tage, ist 
nicht bienengefährlich und es sind keine schädlichen 
Auswirkungen auf Menschen, Säugetiere, Vögel, Repti-
lien und Fische bekannt. Behandelte Flächen dürfen 
frühestens acht Stunden nach der Maßnahme betreten 
werden. 

Die zu behandelnden Eichen und Flächen werden wäh-
rend und nach den Bekämpfungsmaßnahmen abge-
sperrt. Bitte beachten Sie auch entsprechende Haltever-
botsschilder an Parkplätzen und Straßenrändern. 
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Eintrittspreise Badesaison 2026 	

Eintrittspreis		
Einzelkarte			 
Erwachsene (ab 18 Jahre)		  4,40 €	
Kinder u. Jugendliche (6 – 17 Jahre)		  2,50 €
Kinder (0 – 5 Jahre)		  frei
Schüler, Studenten, Azubis (Ü 18)		  3,30 €

Abendkarte ab 17.00 Uhr			 
Erwachsene (ab 18 Jahre)		  2,80 €
Kinder u. Jugendliche (6 – 17 Jahre)		  1,80 €
Schüler, Studenten, Azubis (Ü 18)		  2,50 €

Saisonkarte/Jahreskarte
erhältlich im Rathaus, Passbild erforderlich		
Erwachsene (ab 18 Jahre)		  70,00 €
Kinder u. Jugendliche (6 – 17 Jahre)		  33,00 €
Schüler, Studenten, Azubis (Ü 18)		  45,00 €

Zwölferkarte
erhältlich im Rathaus und an der Kasse des Naturerlebnisbades 	
Erwachsene (ab 18 Jahre)		  44,00 €
Kinder u. Jugendliche (6 – 17 Jahre)		  25,00 €
Schüler, Studenten, Azubis (Ü 18)		  33,00 €

Familienkarte
erhältlich im Rathaus, Passbild eines Erwachsenen erforderlich 
60,00 €/Erw. plus 10,00 € für 1. u. 2. Kind; ab 3. Kind frei	
Hüttlinger Familienkarte Kind (Einzel)	 28,00 €/Kind
Einheimische Schüler mit Lehrer	 frei
Auswärtige Schüler mit Lehrer	 1,80 €/Person
Kindergarten 	 frei	

Gruppeneintritt ab 10 Personen		
Erwachsene (ab 18 Jahre)	 3,30 €/Person
Kinder und Jugendliche (6 – 17 Jahre) 	 2,00 €/Person

Ermäßigungen			 

Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung ab 50 %	
Eine erforderliche Begleitperson (Merkmal „B“) im Behinderten-
ausweis hat freien Eintritt.
Ehrenamtskarte Baden-Württemberg � 50 % Ermäßigung
	 auf Einzeleintritte
Mitglieder des EGYM Wellpasses oder Hansefit	 frei

Zum Verschenken: 
Eintrittsgutscheine zum Verschenken gibt es im Rathaus auf 
dem Einwohnermeldeamt.

Ausgewiesene Raucherbereiche
Bitte beachten Sie: Aufgrund des neuen Landesnichtrau-
cherschutzgesetzes gibt es im Naturerlebnisbad künftig 
ausgewiesene Raucherbereiche.

Bistro
Dem Naturerlebnisbad ist das Bistro angeschlossen. Bei 
kühlen Getränken auf der Sonnenterrasse kommt schnell 
Urlaubsstimmung auf. Familie Hannig bietet leckere Snacks 
wie Currywurst mit hausgemachter Currysauce, Schnitzel-
wecken, Pommes, Wurstsalat, bunte Salate und vieles mehr 
an. Neben Eiskaffee, warmen Kaffeespezialitäten und Ku-
chen gibt es eine breite Auswahl an Speiseeissorten.

Öffnungszeiten Bistro: 
Während des Badebetriebs ist das Bistro ab 11.00 Uhr  
geöffnet, Telefon 0171 6217876. Bei schlechter Witterung 
bleibt das Bistro geschlossen.

Naturerlebnisbad Niederalfingen startet in die neue Saison

Biologisch sauberes und chlorfreies Badevergnügen
Am Freitag, 22. Mai 2026, 10.00 Uhr, öffnet unser Naturerlebnisbad in Niederalfingen 
zum ersten Mal in der Badesaison 2026. Um 14.00 Uhr gibt es eine offizielle Eröffnung 
mit Sektempfang. 

Wir freuen uns, dass uns die „Deutsche Gesellschaft für naturnahe Badegewässer e. V.“ 
eine sehr gute Wasserqualität bescheinigt hat. 

Öffnungszeiten: 
Mai bis Juni 		  10.00 Uhr bis 19.00 Uhr
ab Juli			     9.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Bei unsicherer Wetterlage erfahren Sie unter Telefon 07361 71422 oder 
über den WhatsApp-Kanal „Naturerlebnisbad Niederalfingen“, ob das 
Bad geöffnet hat.	

Wir wünschen allen unseren  
Bürgerinnen und Bürgern  

einen schönen Sommer  
und viel Spaß und Freude 

in unserem idyllisch gelegenen  
Naturerlebnisbad in Niederalfingen. 
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Spielplatz Sulzdorf eröffnet

Auf dem Sulzdorfer Spielplatz ist die Rasenansaat abge-
schlossen. 

Der Spielplatz ist mit einer Nesthockerschaukel, einer 
Wellenrutsche und einem Spielgerät für U3-Kinder aus-
gestattet. Zudem bieten die drei Bänke einen schönen 
Platz zum Sitzen für Alt und Jung.

Vielen Dank an unseren Bauhof, der den Spielplatz nach 
den Vorstellungen des Spielplatzausschusses neu gestaltet 
hatte. 

Bürgermeisterin Monika Rettenmeier, stellv. Ortsbaumeister Ralf 
Tschunko und stellv. Bauhofleiter Fabian Roth eröffneten  
offiziell den Spielplatz.

Sauberkeitshelden gesucht!

Sie lieben Ordnung, packen gern mit an und suchen einen 
zeitlich begrenzten, gut planbaren Nebenjob im Sommer?

Dann werden Sie Teil unseres Teams im Naturerlebnisbad!

Wir bieten ab 22. Mai 2026 einen Saisonjob im Naturerlebnis-
bad Niederalfingen als

Mitarbeiter/in (m/w/d) 
 für die tägliche Reinigung

Ihre Aufgaben umfassen die Reinigung insbesondere der  
sanitären Anlagen sowie der Umkleidebereiche, bei einer täg-
lichen Arbeitszeit von ca. 1,5 Stunden, am Abend nach der 
offiziellen Öffnungszeit oder nach Absprache.

Der Job ist perfekt für Sie, wenn Sie Spaß an sauberer Arbeit 
haben, motiviert und zuverlässig sind, gern selbstständig  
arbeiten sowie die Bereitschaft haben, auch an Wochenenden 
oder Feiertagen zu arbeiten.

Noch Fragen?
Gerne an unsere Stabsstellenleiterin Personal Andrea Weker 
(07361 9778-15).

Interesse?
Kurzbewerbung per E-Mail an andrea.weker@huettlingen.de

Wir freuen uns auf Sie!

Energieberatung der Verbraucherzentrale im Rathaus

Wie kann ich meine Energiekosten senken? Diese Frage 
stellen sich immer mehr Menschen. Hilfe könnte die Ener-
gieberatung der Verbraucherzentrale im Rathaus in Hütt-
lingen bieten.

Jeden 4. Dienstag im Monat zwischen 15.00 und 18.00 Uhr 
findet die Energieberatung im Rathaus in Hüttlingen statt. 
Der nächste Termin steht am Dienstag, 26. Mai 2026, an. 
Die Beratung richtet sich sowohl an Mieter, die mit einfa-
chen Maßnahmen ihre Energiekosten senken möchten, 
als auch an Eigentümer, die ihre Immobilie energetisch 
sanieren lassen, an- oder umbauen oder gar neu bauen 
möchten.

Interessierte können ihre individuellen Energiefragen mit 
dem Energieberater der Verbraucherzentrale persönlich 

klären. Dabei berät der Experte der Verbraucherzentrale 
kostenfrei und individuell zu Heizung, Photovoltaik, Lüf-
tung, Gebäudehülle und Fördermitteln. Wenn möglich, 
sollten Unterlagen zum Energieverbrauch der letzten Jah-
re, Informationen zum Baujahr des Hauses, zur Wohnfläche 
sowie aussagekräftige Fotos und eventuell vorliegende 
Angebote von Handwerkern zum Beratungstermin mit-
gebracht werden.

Termine nur nach Vereinbarung, ent-
weder direkt mit dem Rathaus unter 
07361 9778-18 oder über die kosten-
freie Telefon-Hotline der Verbraucher-
zentrale unter 0800 809 802 400.

 

 

 

 

Energie- und 
Klimaschutzberatung des 
Ostalbkreises 

 

Der EKO-Energieberater kommt zu Ihnen ins Rathaus! 
 
Sie erhalten am 26.02.2013 von 15.00 - 18.00 Uhr im Rathaus 

der Gemeinde Hüttlingen, Zimmer 14 im Erdgeschoss, eine 

kostenlose und unabhängige energetische Erstberatung zu den 
Themen Energieeinsparung, Gebäudeneubau und -sanierung, 

Modernisierung von Heizung und Lüftung, Förder- und 
Zuschussmöglichkeiten sowie zum Einsatz von erneuerbaren 

Energien. Hierfür steht Ihnen der Energieberater des EKO als 

kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.  
 

Um telefonische Terminvereinbarung wird gebeten unter: 
07173 / 185516 oder 07361 / 9778-18 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Beratung findet in Kooperation 
mit der Verbraucherzentrale  
Baden-Württemberg statt. 

Für 1,40 Euro auf drei innerörtlichen Routen – Kreuz und quer durch Hüttlingen

Die genauen Fahrzeiten entnehmen Sie den Infotafeln an den Haltestellen mit dem 
Ortsmobil-Logo oder einem Fahrplan der im Foyer des Rathauses und in den örtli-
chen Bankfilialen ausliegt.
Das Hüttlinger Ortsmobil ist werktags zwischen 8.45 Uhr bis 11.30 Uhr unterwegs.

ortsmobil
hüttli gen

Ostalbkreis

.... fahr mit ........
„Einsteigen – Mitfahren“
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Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinderatssitzung  
am Donnerstag, 21. Mai 2026
Am Donnerstag, 21. Mai 2026, findet im Sitzungssaal des Rat-
hauses eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt. Beginn ist um 
17.00 Uhr am Schulsportplatz der Alemannenschule.
Hierzu ist die Bevölkerung herzlich eingeladen.

Tagesordnung zur Sitzung
Öffentlicher Teil 
	 1. 	Offizieller Spatenstich Außenanlage Schulhof Süd und Ost mit 

Allwetterplatz
	 2. 	Bauvorhaben
		 2.a. 	 Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage, 

Mörikestraße 34
		 2.b. 	 Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung 

und Garage, Buxenbergstraße 38
		 2.c. 	 Neubau eines Wohnhauses, Hürnheimer Straße 14a, 

Niederalfingen
		 2.d. 	 Neubau einer Lager-/Werkstatthalle, einer Überdachung 

und eines Bürogebäudes, Gottlieb-Daimler-Straße
		 2.e. 	 Erstellung eines GFK-Silos, Buchener Straße 18
	 3. 	Ersatzbeschaffung eines GFK-Silos im Bauhof für den Winter-

dienst 
		 – Vergabe
	 4. 	Entwicklung Straubenmühle 
		 – Vorstellung verschiedener Büros zur Betreuung des Planer-

auswahlverfahrens
	 5. 	Allgemeiner Kanalisationsplan 
		 – Vorstellung

	 6. 	Alemannenschule Hüttlingen
		 6.a. 	 Vorstellung der einzelnen Bauabschnitte der Außenanla-

gen Schulhof Süd und Ost mit Allwetterplatz
		 6.b. 	 Kommunales Betreuungsangebot im Rahmen der Ganz-

tagsgrundschule und Elternbeiträge

	 7. 	Kultur- und Sportzentrum Limeshalle
		 – Vorstellung der Brandschutzbegehung

	 8. 	Freiwillige Feuerwehr Hüttlingen
		 8.a. 	 Änderung der Satzung über die Entschädigung der ehren-

amtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr 
Hüttlingen – (Feuerwehrentschädigungssatzung FwES)

		 8.b. 	 Änderung der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes 
für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Hüttlingen – 
Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (FwKS)

	 9. 	Baum- und Grünflächenmanagement
		 9.a. 	 Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet „Bolzensteig VI“

10. Verwaltungsgemeinschaft Aalen-Essingen-Hüttlingen
		 10.a.	123. Änderung des Flächennutzungsplans der Verwal-

tungsgemeinschaft der Stadt Aalen mit den Gemeinden 
Essingen und Hüttlingen im Bereich „Steinriegel/Klini-
kum“ in der Gemeinde Essingen

			  – Auslegungsbeschluss
		 10.b.	Vorhabenbezogener Bebauungsplan „FF-PV Salchenfeld, 

Mittel- und Vorderfeld“ in den Planbereichen 77-04,  
77-05, 77-07 und 77-08, Plan Nr. 77-04 in Aalen-Wasser-
alfingen und Satzung über örtliche Bauvorschriften für 
das Plangebiet, Plan Nr. 77-04 sowie 127. FNP-Änderung 
„FF-PV Salchenfeld, Mittel- und Vorderfeld“ in Aalen-
Wasseralfingen

			  – 	Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans gem. § 12 BauGB

			  – Aufstellungsbeschluss gem. § 2 BauGB

11.	Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse nach § 35 
Abs. 1 GemO

12.	Bekanntgaben und Verschiedenes
		 12.a. 	Anpassung der Stunden- und Verrechnungssätze 2026 

für Lohnunternehmen
		 12.b. 	Vorstellung der Bauabschnitte des Rad- und Gehwege-

baus von Hüttlingen nach Goldshöfe
		 12.c.	 Vorstellung weiterer eigenwirtschaftlicher Breitband-

ausbau NetCom BW

	13.	Anfragen der Gemeinderäte

gez. Monika Rettenmeier
Bürgermeisterin

Fr. 	 15.05.2026 	 Kocherknie kann Kultur, Lucy van Kuhl, 
„Geschickt verpackt“, Forum

So. 	 17.05.2026 	 Maiandacht, Heimatliebe Niederalfin-
gen, Obere Kapelle, Niederalfingen

Fr. – So. 	 15.05.2026 - 	 Göggelesfest, Kleintierzuchtverein,
	 17.05.2026 	 Züchterheim

Do.	 04.06.2026 	 Fronleichnamsfest mit Prozession, kath. 
Kirchengemeinde, Heilig-Kreuz-Kirche

So. 	 14.06.2026 	 Kleintierbörse, Kleintierzuchtverein, 
Züchterheim 

So. 	 14.06.2026 	 Firmung, kath. Kirchengemeinde, 
Heilig-Kreuz-Kirche

Fr. – So. 	 19.06.2026 – 	 24. Hüttlinger Muffigelfesttage und
	 21.06.2026 	 verkaufsoffener Sonntag

Sa. 	 20.06.2026 	 23. Hüttlinger Muffigelläufe, TSV-Abt. TuLA

Sa. – So. 	 27.06.2026 – 	 Dorffest, Dorfgemeinschaft Sulzdorf,
	 28.06.2026 	 Platz hinter der Kapelle

Di. 	 30.06.2026 	 Tag der Kommune – „Hüttlinger Tag“ 
auf der LGS Ellwangen 

Vom 26.05.2026 – 05.06.2026 bleibt das Kultur- und Sportzentrum 
Limeshalle für den Übungsbetrieb geschlossen (Pfingstferien).

• VERANSTALTUNGEN 2026 •

Veranstaltungen  
und Jubiläen im Jahr 2027

Sämtliche Veranstalter, Vereine und Vereinigungen werden 
gebeten, ihre Veranstaltungen und Jubiläen im Jahr 2027

bis spätestens Freitag, 29. Mai 2026

über unsere Homepage 
www.huettlingen.de/veranstaltungen 
mitzuteilen.
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Bekanntmachung der Genehmigung/Wirksamwerden

114. FNP-Änderung  
der Verwaltungsgemeinschaft Aalen
Folgende Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) für die Ver-
waltungsgemeinschaft der Stadt Aalen mit den Gemeinden Es-
singen und Hüttlingen ist vom Regierungspräsidium Stuttgart mit 
Erlass vom 4. Mai 2026 (Az.RPS21-2511-443/15) genehmigt 
worden; die Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt 
gemacht:
Bereich „Gewerbegebiet Bohnensträßle“ in Aalen-Hofherrn-
weiler (114. FNP-Änderung)
Feststellungsbeschluss vom 28. November 2025 (Gemeinsamer 
Ausschuss)
Die 114. FNP-Änderung führt zu folgenden neuen Darstellungen:
•	 Geplante Gewerbebaufläche	�  ca. 1,2 ha
Maßgebend ist der Lageplan des Stadtplanungsamtes Aalen vom 
26. April 2024.

Gesetzliche Wirksamkeitsvoraussetzungen
Es wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass
•	 eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
von aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften 
beim Zustandekommen dieses Feststellungsbeschlusses nach 
§ 4 Absatz 4 und 5 GemO in dem dort bezeichneten Umfang 
unbeachtlich wird, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
innerhalb eines Jahres geltend gemacht worden sind:
1.	 eine etwaige beachtliche Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften gemäß § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 
1 – 3 des Baugesetzbuches (BauGB), 

2.	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 etwaige 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
sowie

•	 etwaige beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs gemäß 
§ 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) beim 
Zustandekommen des Flächennutzungsplans nach § 215 Abs. 1 
BauGB unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von 
einem Jahr seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
schriftlich gegenüber der Stadt Aalen (Bürgermeisteramt) gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Die Unbeachtlichkeit der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften ist nicht gegeben, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzungen sowie über das Genehmigungsver-
fahren und die Bekanntmachung verletzt worden sind.

Mit der Bekanntmachung der FNP-Genehmigung im Stadtinfo 
(Amtliche Bekanntmachungen) der Stadt Aalen und in den Amts-
blättern der Gemeinden Essingen und Hüttlingen wird gem. § 6 
Abs. 5 BauGB diese FNP-Änderung mit Datum vom 16.05.2026 
wirksam.

Die FNP-Änderung (Lageplan und Begründung) kann während 
der Dienststunden (Montag bis Freitag 8.30 bis 12.00 Uhr, Montag 
und Dienstag 14.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr) 
beim Stadtplanungsamt Aalen, Rathaus Aalen, Marktplatz 30,  
5. Stock, 73430 Aalen eingesehen werden. Es wird empfohlen, 
einen Termin zur Einsichtnahme zu vereinbaren; es können auch 
außerhalb dieses Zeitraumes Termine vereinbart werden  
(Tel. 07361 52-1511). Dort wird auch eine zusammenfassende 
Erklärung gem. § 6 Abs. 5 BauGB bereit gehalten.

Jedermann kann über diesen Plan und dessen Inhalt Auskunft 
verlangen.

Aalen, 11. Mai 2026

Bürgermeisteramt Aalen
gez. Frederick Brütting
Oberbürgermeister�

�

Ist Ihr Ausweisdokument Ist Ihr Ausweisdokument 
noch gültig?noch gültig?
Es wird empfohlen, 
rechtzeitig vor Ablauf ein 
neues Dokument beim 
Bürgeramt zu beantragen.

Grund- und Gewerbesteuer
Steuertermin 15. Mai 2026 
Die 2. Vorauszahlungsrate des Jahresbetrages der Grundsteuer 
und der Gewerbesteuer wird zum 15. Mai 2026 zur Zahlung fällig.

Von den Steuerpflichtigen, die der Gemeinde ein SEPA-Last-
schriftmandat erteilt haben, werden die jeweiligen Grundsteuer- 
bzw. Gewerbesteuerbeträge termingerecht vom mitgeteilten 
Bankkonto abgebucht.

Die Steuerbeträge müssen bis zum 15. Mai 2026 auf einem Konto 
der Gemeindekasse gutgeschrieben sein. Die Bankverbindungen 
der Gemeinde sowie die festgesetzten Steuerbeträge sind auf 
den zuletzt ergangenen Steuerbescheiden ersichtlich. Die Zah-
lung per Scheck gilt mit dem Tag des Eingangs bei der Gemeinde-
kasse als geleistet.

Bitte geben Sie bei der Überweisung der Grundsteuer bzw. 
Gewerbesteuer unbedingt das auf dem Bescheid zugeteilte 
Kassenzeichen an. Das Kassenzeichen ist Voraussetzung für eine 
ordnungsgemäße Verbuchung der Grund- bzw. Gewerbesteuer 
bei der Gemeindekasse. 

Bei Zahlungsverzug ist die Gemeinde nach den gesetzlichen  
Bestimmungen verpflichtet, Säumniszuschläge und Mahngebühren 
zu erheben. 

Daher unsere Bitte an alle Überweiser:
Erteilen Sie der Gemeindekasse mit nachstehendem Vordruck ein 
SEPA-Lastschriftmandat. Dies erspart Ihnen die Zahlungsüber-
wachung und weitere Unkosten.

Ihr Steueramt

Einen Vordruck zur Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats finden 
Sie auf der nächsten Seite.
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Zurück an:�

Gemeindekasse Hüttlingen
Schulstraße 10	
73460 Hüttlingen
Telefon 07361 9778-0

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Gläubiger-Identifikationsnummer:	    DE47ZZZ00000087781

Kassenzeichen:...................................................................................

Ich ermächtige die Gemeinde Hüttlingen, Zahlungen von meinem 
Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Hüttlingen auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Die Erteilung gilt für die von mir zu entrichtende(n) 
(bitte ankreuzen):

❑ Grundsteuer			   ❑ Gewerbesteuer(n)

❑ Wasser/Abwasser		  ❑ Hundesteuer

❑ Sonstiges: ____________________________________________

Zahlungspflichtiger: (Kontoinhaber)

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon 

Kreditinstitut

BIC

IBAN: DE

Ort, Datum 

Unterschrift

Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Be-
dingungen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -✂ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Recycling
GOA Abfuhrtermine
Hüttlingen, Niederalfingen, Sulzdorf und Seitsberg
Freitag, 15. Mai 2026	 Gartentonne
Montag, 18. Mai 2026	 Biomüll und Hausmüll

Feuerwehr
Jugendfeuerwehr
Freitag, 22. Mai 2026
18.30 – 20.00 Uhr Übungsabend


